(Auf Briefpapier des Antragstellers oder auf neutralem Papier mit vollständiger Adressenangabe)

Datum der Antragstellung .....

Kraftfahrt-Bundesamt

24932 Flensburg

Antrag auf Erteilung/Erweiterung einer Typengenehmigung

Anlagen: -   -

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellen wir einen Antrag auf

	
	
	Erteilung einer Typengenehmigung

	
	
	Erweiterung der unserem Unternehmen erteilten
Typengenehmigung Nummer ..........


Es handelt sich hierbei um

	
	
	die Erteilung/Erweiterung einer ABE nach §20 bzw. §22 der StVZO

	
	
	die Erteilung/Erweiterung einer ABE §22a der StVZO

	
	
	die Erteilung/Erweiterung einer Typengenehmigung nach 
EG-Richtlinie Nr. 72/245/EWG, Richtlinienstand 2009/19/EG

	
	
	die Erteilung/Erweiterung einer Genehmigung nach ECE-Regelung Nr. 10, Revision 3


für

	
	
	ein System

	
	
	eine selbständige technische Einheit

	
	
	ein Bauteil, Fahrzeugteil

	
	
	einen Ausrüstungsgegenstand, ein Teil


Bezeichnung des Genehmigungsobjektes 
.............

Typ:





.............

Ansprechpartner für diese Antragstellung ist



Name:


.............




Telefonnummer:
.............

Im Fall der Beantragung einer international gültigen Typengenehmigung versichern wir, dass für dieses Genehmigungsobjekt weder durch uns noch durch eine von uns beauftragte Stelle – in Deutschland oder in Ländern, die als Vertragsparteien auch zur Erteilung von Typengenehmigungen berechtigt wären – bereits ein entsprechender Antrag gestellt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Name, Unterschrift

Revision 03 / Stand 09/2009

Vordruck A0

Stand: März 1993

H e r s t e l l e r e r k l ä r u n g

	für die Erteilung einer
	

	
	(Genehmigungsart)

	Wir, die Firma
	

	
	(Hersteller)

	
	

	
	(Straße, Ort)

	
	

	
	(Land)


erklären hiermit, dass die

	
	
	

	(Bezeichnung der Fahrzeuge/Fahrzeugteile)
	
	(Typ)


	in dem Betrieb
	

	

	(Straße, Ort)


reihenweise hergestellt werden.

Wir versichern, dass für die beantragte Erlaubnis/Genehmigung weder durch uns noch durch eine von uns beauftragte Firma - in Ländern, die als Vertragsparteien auch zur Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen berechtigt wären - ein Antrag gestellt worden ist.

Es ist uns bekannt:

Eine Kennzeichnung der Fahrzeuge/Fahrzeugteile des oben bezeichneten Typs mit dem amtlich zugeteilten Genehmigungszeichen darf nur dann erfolgen, wenn sie im oben genannten Betrieb hergestellt worden sind und mit den amtlichen Genehmigungsunterlagen übereinstimmen.

Bei Vergabe von Fertigungslizenzen oder Fertigungsaufträgen an andere Betriebe darf das amtlich zugeteilte Genehmigungszeichen auf den dort gefertigten Fahrzeugen/Fahrzeugteilen nicht angebracht werden. 

Eine Kennzeichnung von Fahrzeugen/Fahrzeugteilen des oben bezeichneten Typs mit unterschiedlichen Fabrik- oder Handelsmarken und mit demselben Genehmigungszeichen ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes zulässig.

	
	
	

	(Ort, Datum)
	
	(Firmenbezeichnung [wie im Handelsregister eingetragen] und Unterschrift)


